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Bezirksamt Steglitz von Berlin
Abt. Bauwesen - Stadtplanungsamt
S-tapl I - 6144/225
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Be^ründunjy

nach § 9 Abs. 6 des Bundesbaugesetze s
zum Bebauungsplan XII-225 vom 29.1'. 1976 für die Grunds-fcücke
Grunev/aldstraße 50-56, Schloßstraße 38-46, Wrangelstraße 10.und 14
und Rothenburgstraße 50-55 sowie für die Verbreiterung der
Grunewaldstraße zwischen Schloßstraße und Rothenburgstraße im
Bezirk Steglitz.

Veranlassung des Planes

Im Zusammenhang mit der Änderung der Einmündung der Albrechtstr&ße
in die Grimev/aldstraße, dem Bau der U-Bahn und den Darstellimgen
im Flächennutzungsplan.soll das berlineigene Gelände an der
Grunewaldstraße 50-56 zv/'ischen Rothenburgstraße und Schloßstraße,
die Grundstücke Schloßstraße 58-47, Vrangelstraße 10, 14 und
Rothenburgstraße^ 50-35 in ihrer Nutzung neu gestaltet werden.

Nach dem Baunutzungsplan in der Fassung vom 28. Dezember I960
(ABI. 1961 S. 742)"gehört das Gelände innerhalb des Geltungsbe-
r.e^ches einem allgemeinen Wohngebiet der Baustufe 11/2 und-teilv/eise
IV/5 an. " " ' w^ki-
Im Flachennutzungsplan von Berlin vom 50. Juli 1965 (ABI. 1970 '^1?^
S. 703)» zuletzt geändert durch den 5. Anderungsplan ziua Flächen-
nutzungsplan vom 28. November 1973 (ABI. 1975 S. 89), ist der
Geltungsbereich unterteilt als "Fläche für den Gemeinbedarf" mit
der Art der baulichen Anlagen und Binrichtungen "Mehrzweckhaus",
"Post" und "Kirche", als "Grünfläche" mit der Nutzung "Parkanlage"
und als "allgemeines V,rohngebiet mit der Geschoßflächenzahl 0,4"
dargestellt. Die Schloßstraße und die Grunewaldstraße sind hierbei
als "sonstige überörtliche oder örtliche Hauptverkehrsstraßen"
dargestellt. Nach dem vom Senator für Bau- xmd Vfohnungswesen vor-
bereiteten 6. Änderungsplan zum Flächennutzungsplan soll die Zweck-
bestimmimg "Nehrzweckhaus" und "Post" aufgegeben und dafür die neue
Zweckbestimmung "Haus der 3r\-/achsenenbildung" imd "Hallenbad"
dargestellt werden.

Auf dem berlineigenen Gelände an der Rothenbiirgstraße Ecke Grune-
waldstraße sind von dem alten Baumbestand 39 Einzelbäume als
Naturdenkmal unter der Nummer XII-9 eingetragen.

Für das Grundstück Schloßs-fcraße 38-^0 sind in Abt. II des Grund-
buches vom 7. Jimi 1962 eine Grunddienst'barkeit(Wegerecht) zu
Gunsten des jeweiligen Eigentümers des nordv/estlich angrenzenden
Nach'bargrundstückes eingetragen, am 15. Juni 1962 eine Vormerkung
zur Sicherung des Anspruchs auf Eigentumsübertragung für Berlin.
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Im Hinblick auf den Inhalt dieser Verträge wurde in einer
Bo^p.rechuns a^\7. Aus-ust 1970 beim Senator für "Bau*- und
^onnungswesen festgehalten, daß die Arbeiten durch ein'Be-
bauunäsplanverfahren bis spätestens 1975-abges^hlossen seih

»

Wegen dsr inzwischen abgeschlossenen Ausführung eines U-Bahn-
Fußgängertunnels und eines U-Bahneingeaiges Schloßstraße 3cke
Grunewaldstraße auf der von der Firma Eduard l'/inter genutzten
Fläche ist am 22. Juli/28. Juli 1971 ein Besitzeinweisungsver-
trag zv/ischen der Kommanditgesellschaft in Firma Eduard Win-ter
und den Land Berlin geschlossen worden. lis.ch § 5 dieses Vertrages
überläßt die Überlasserin vom Zeitpunkt der Beendigung der Bauar-
heiten für die Anlage eines U-Bahneinganges mit Fußgängertunnel
dem Übernehmer den Besitz von ca.. 150 am zur Benutzung als U-Bahn-
eingang und unterirdisch als Fußgängertunnel.
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Auf dem Gelände Grunev«raldstraße Ecke Schloßstraße gegenüber dem
im Jahre 1898 eingeweihten Rathaus von Steglitz sollte nach den
seit Jahren bestehenden Planungsabsichten des Bezirks ein notwen-
dig gevrordener Erweiterungsbau für das Rathaus entstehen. Für
diesen Zweck hatte Berlin das Grundstück Grunewaldstraße 50-56
erworben und v,regen des Grundstückes Schloßstraße 58-40 mit der
Firma Eduard Winter wegen des auf dem Grundstück befristet er-
richteten Auto-Pavillons einen besonderen Vertrag abgeschlossen.
(Zitat) "Diese im Eigentum der Kommanditgesellschaft-in Firma
Eduard Winter befindliche Fläche von 2 697 qm soll nach dem Ver-
trag vom 10. Mai 1961 aufgelassen werden, sobald Berlin der Ver-
käuferin ayf Grund eines rechtskräftig festgesetzten Bebauüngs-
planes nachv/eist, daß das Kaufgrundstück ganz oder teilweise aus
Gründen der Stadtplanung oder eines Verwaltungsneubaues benötigt
v/ird und das Verlangen auf Auflassung stellt. Dieser; Vertrag
tritt außer Kraft, wenn keine der Vertragsparteien bis zum
;1. Dezember 1°76 die Auflassung verlangt hat".•z.

--•

r'mdere Auflagen, Hinweise und Grundbucheintragxingen, die unseres
Erachtens für die erv/ähnten Grundstücke innerhalb des Geltungsbe-
reiches von Bedeutung sein könnten, sind hier nicht bekannt.
Eintragungen im Baulastenverzeichnis liegen nicht vor.

Ein Bauantrag für das Grundstück Rothenburgstrai3e 31 mit Datum
vom 24.6.75 imd ein Vorbescheidsantrag für das Grundstück
Rothenburgstraße 55 vom 30.6.75 liegen vor.

Um über den Standort eines erweiterten Rathauses hinaus alle
Belange der Fachverwaltungen, möglichst zentral gelegen, erfüllen
zu können, war seit 19b^~in der'Mittelstraße/Breite Straße der
Standort für ein Mehrzweckhaus geplant.
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Nachdem dos Bezirksain:E Stcglitz einen I'li etyertr ag zur teilweisen
Nutzung im "Stegli-fczer Kreisel" am 22.10.71 abgeschlossen hat,
mußte bisher der Standort für den Rathaus erwe i te rung sb au auf dein
Grundstück Grunewalds-fcraße/Schloßstraße aufgegeben werden, We-
gen einer genehmigten Bauplanungsunterlage war der Standort für
ein Mehrzweckhaus Mittelstraße/Breitestraße zu verlegen, da hier
auf dem vorgesehenen Gelände in einer größeren Anlage eine Kin-
dertagesstätte, eine Sonderkindertagesstätte und eine Erziehungs-
beratungsstelle sowie ein Spiel- und Tummelplatz inzv/ischen einge-
richtet'worden ist. Dieses Mehrzweckhaus (Haus der Erv/achsenen-
bildung) ist nach dem Flächennutzungsplan nunmehr auf dem Grund-
stück Grunewaldstraße 54-56 clarges-bellt und in dem aufzustellenden
Bebauungsplan zu sichern. Der Platz bietet sich wegen der für
Steglitz zentralen Lage und der besonderen überörtlj-chen Ve-rkehrs-
anbindung an. •;: .

Durch die Einbeziehung der. Grundstücke Schloßstraße ZL1/41 a und
42/42 a in den Geltungsbereiph des Beb auungspl.an.es XII-225 soll
mit Zustimmung des Senators für, Familie Jugend und Sport für
Steglitz ein weiteres Haiien'bad errichtet werden.

Nachdem die Post auf den j.m Flächennu-fczungspian auf. diesen Grund-
stücken dargestellten Poststandort verzichtet hat und für den
Bezirk ein geeigneter Hallenbads-bändort in dieser Gegend für das
an der Schildhörnsfraße.-3cke Lepsiusstraße als nicht groß .genug
gevrerteten Standort für ein Hallenbad gesucht v/ird, sollten die
erwähnten Grundstücke auch für ein Hallenbad verwendet vrerden.
Im Bebauungsplan soll daher der Standort für ein Hallenbad fest-
gesetzt v/erden.

Das Gelände Schloßstraße-Grunewaldstraße-Rothenburgstraße wird
als eine städtebauliche Eirürie it, betrachtet. Die baulichen unä
sonstigen Anlagen stellen;die: besonderen Akzente für Freizeit und
Erholung dar. Von wesentlicher Bedeutung" ist aber, daß die heute
noch vorhandene Einheit des- Freiraumes mit hochwertigem B&UDbestand
durch das genlante Hallenbad und Haus der .Brwachsenenbildi.u'ig nicht
in zwei zusaimnenhanglose Teile, aufgesplittert wird. Die: Fläche vor
dem Hallenbad und Haus der Srwachsenenbildung stellt das entschei-
dende Bindeglied dar,nicht "Vorgarten "»sondern wirksaraer benutzba-
rer Teil der Gesamtgrünfläche. Daher ist hier im übrigen auch ein
von der Grunevaldstraße unabhängig geführter Gehweg, mj.t Aufenthalts-
bereichen erforderlich, GO daß eine 15 ni breite Ausweisung als
Parkanlage entlang der Grunev/aldstraße, im Bereich: der geptsnten
Bauten weiterhin notwendig erachtet v/ird. . •
Im Bebauungsplan ist daher entlang, der Grimewaldstraße eine 15 m
und entlang der Schloßstr.aße eine 24 m breite Parkanlage ähnlich
den Darstellungen im Flächennytzungsplan aufgenommen.

Diese öffentliche Grü.nanlage soll im Zentrum von Steglitz^einmal
mit Beziehung zum Hall©nbad und .zum Haus der Erwachsenenbildung
eine Freize.itanlage abgeben. Zum anderen v/ir.d die Parkanlage eine
Verbindung zum Herman'n^3hlers-Platz, zu der Parkanlage vor^dem^
Gemeindehaus auf dem Grundstück Schioßstraße 45-45 mi-fc^nördlicher
Weiterführung an der Matthäuskirche vorbei.'bis zur Rothenburg^
Straße sowie"nach Westen zum Schloßpark-Theater, Wrangelechlößchen,
darstellen.
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Die daraus notwendige rv/e is e abgeleiteten V>rege für die öffe.nt-
lichkeit von der Grynev/aldstraße zur yrangelstraße sollehdurch
zwei je 5 m ^breite Wegereph-ce über die priv9ten Grundstücke
V/rangelstraße 10 und WFangelstraße 14 ges.Lchert werden. Dabei
hat die in der Verlängerung d^r Wyif£s-fcraße gelegene VegfubrungPriorität.

Die Grünverbindyng entlang der Grynev/alästr.aß-e .führ-fc zu der
Fläche mit den im Naturdenkmaloych eingetragenen B^ume. Diese
Bäume sind im Bebauungsplaneiitwurf nymer'iert dargestellt,
Darüber hinaus steherii hier noch Ziahir^ie.he ßcliutzwürdige Bäume,
die im Rahmen der gar-tnerisc^n Ciestaa.-fci.^-ig erhalten werden und
im Plan cieutlich gema(?h-E v/orden siiid,

Nach der Inyestitionsplanung ist i;m Rec3%imgsjalir 1976 auf einem
Teil der Grünajilage ajn der Rc?t;hen'bupgß't;r'aße, der im Bebay'iu^gsplan
unter anderem auch als 1'ymmel- u.n.d Spielplatz aysgewiesen ist,
die Anlegung eines rd. 15QO qm gr'oßeri Ti.tmmelpls.tzes mit Ba^lspiel-
fläche und Rsihmen'bepflänziing vprg^senen. Der auf dem Gelänge desGrundstückes Rothen'burgstraQe 35-nacfci den ara 12. Juli 196Q vom
Senator für Bay- i.ind ¥ohnung§weseii vprgeschlagenen No-cmaßn&hmen
für Spielplätze geforderte IC.Ln;dersp4.©iplatz kann durc.h die Einüe-
Ziehung des hintepen yeiies (ies pFivafen Girundstückes Rothenburg-
straße 53 in den Berei.cn der Qrutnarilage rn-.ir dort einwandfrei ohne
Benachteiligimg der ut:EPä;geii Anlage ve rwirkiicht yerden. Um das alserhaltungswürdig zu bezeigl'in^n^e Qe^uKle Rptfaenburgstraße ^5, das
im Zusamraenhäng n}it der Matthauskir'che und 4em Gecaeindeliaus, den
Bauten Rothenburgs-fcra^e ^1 §ov4^ %paiigeistraße 10 e.Lne stää-tebau-
liche .äinheit darstellt;, eriig.itep zy gönnen, mußte dieser Teil des
Grundstückes entgegen 4©r Z^eok'b.es-t.i.TOung im Flächennutzungsplan
als ailgemeines Wohngefoi^i;; ay.sge^i.eiseR weräoß,

In Übereinstimmung mit der Auffassuiig des Senators für Bau»- und
Wohnungswesen - Abt, IIX -• Grünfläelien ynd Gartenbau w stellendie im'Flächennutzungsplan y.nd dep ^y erwartenden 6. Ändervng
eingetragenen Grünflaci'ien Min^estfQrderunge.n (äaj'. Selbst wenn
überdurchschnittliche Kosten zur Durchsetzung dieser Planungs-
absieht verursacht werden, au.ßte ays Grii.nde11 überörtlicher und
überdurchschnittlicher Umweltschutz und gesundheitlicher Belange
die Grünplanung di.irchgegetzt weFdeyi.

Die zentrale Lage in Steglitz, die be solidere Ansamralimg von ge-
schützten Bäumen j-m Zysamraen.ha.ng mit dem 3audenl<mal ^rangei-
Schlößchen und dem Schloßp&rk-Theater, der Kirche m-Lt dem Pfarr-haus von dem oekannten Apchi-bekten Salvisberg, die zahlreichen
oualitativ erhaltenswerten Gebäude in der Nachbe.rseh&ft in Zusan-
menhang mit dem EotanJ. sehen Gapten, FAchtenberg und dem Hermann-Shlers-Platz gibt diesem Standort uberdyrchschnittliche Bedeutung.Die überdurchschnittliche Baunutzimg auf dem "Kreisel"-Grundstück
zwingt ebenfalls dazu.
An der Südostseite des "'Svs.ngelischen Gemeindezentraums" befinden
sieh ca. 100 Gräber; die rückv/äptige Gräberreihe liegt ca. 1,5 m
vor der Gretsayde front.
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Inhalt des Planes:

Der Bebauungsplan soll im einzelnen folgendes festsetzen.
.Straßen: In der Schloßstraße folgt die festzusetzende Straßen-
begrenzungslinie dem StraBenausbauplan. An der Schloßstraße
Ecke Grunewaldstraße wird der dortige Eingang zur U-Bahn durch
Abv/inkelung der Straßenbegrenzungslinie in das Straßenland ein-
bezogen. In Richtung zur Wrangels-traße wirkt sich die .veränderte
Straßenführung dahin aus, daß"vor den Grundstücken 43-46-die
Parkanlage vergrößert werden.karm. Für die in dieser Fläche
unterirdisch verlegten Leitungen soll ein Leitungsrecht zu
Gims'tün der jeweiligen üntemehmensträger festgesetzt werden.

Für die Grunewaldstraße ist an der Schloßstraße eine'endgültige
Breite von 35 m imd an der Rothenburgstraße durch Rücksichtnahme
auf den Baumbestand eine Breite von 37 m vorgesehen. Die Festle-
gung der Str&ßenbegrenzungslinie erfolgt durch Koordinaten. Ein
endgültiger Straßenbauentwurf für den in Frage stehende'n Bauab-
schnitt der Grunev/aldsträße liegt noch nicht vor. Im Interesse des
vorhandenen wertvollen Baumbestandes hat der Senator für Bau- xuid
Wohnung s v.'e sen— Abt. : VII -der im Bebauungsplan gezeigten Führimg
der Straßenbegrenzungslinie zugestimmt. Der wertvolle Baumbestand
in der Grunewaldstraße auf Höhe der Rothenburgstraße (im geplanten
Straßenland) soll durch eine Schutzeinrichtung (Stützmauer) ge-
sichert werden. Der Senator für Bau- .und Wohnungswesen - Abt. VII -
wird in Verbindung mit der Abt. III und dem Bezirksamt hierfür im
Zuge der StraßenbaümaBnahme eine diesbezügliche Maßnahme festlegen.
Auf der nördlichen Seite der Grunewaldstraße w'erden Teilflächen der
angrenzenden Grundstücke bei Durchführung der Str&ßenbaumaßnahme
als Straßenland beansprucht. Für die Rothenburgstraße und die
Wrangelsi-raße werden die Straßenbegrenzi.ingslinien nieht verändert.

Bebauung:

Die vorhandene imd die künftige Bebauimg auf den als allgemeines
Wohngebiet bzw. als Gemeinbedarfsfläche festzulegenden Flächen
soll durch Baugrenzeft festgelegt werden. Das.Maß der einzelnen
Nutzungen ist im Bebauungsplan eingetragen. Die Gemeinbedarfsfläche
mit der Zweckbestimmung "Haus der .ßrw&chsenen'bildung und Hallenbad"
soll durch ein im Bebauungsplan vorgesehenes Fahr- und Leitungsrecht
über die 15 m breite Parkanlage an die Grune-waldstraße angeschlossen
werden.

Grünflächen:

Im Bebauungsplan sind die vorhandenen und die künftigen öffentlichen
Grünflächen mit ihren unterschiedlichen Arten, wie."Parkanlage",
"Parkanlage mit Spiel- und Tummelplatz", festgel.egt. ~~-
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Umweltschutz:

Hinsichtlich Umweltsehutzbelange weräeh vom Amtsarzt keihe
Forderungen gestellt.

Verfahren

Die Zustimmung des.Sehä-fcors für Bau- und Wohnungswesen zur
Sinleitung eines Planänderungsverfährehs gemäß § 5 Abs.1 BBauG
liegt mit Schreiben vom.2Ö.1D.1S73 vor. , -
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Das Bezirksamt hat d&raufhih'ln'sether Sitzung ^am 1(5.6.1 !974
beschlossen, den Bebauungisplan XII-22 5 aufzustellen,.

Den. Behörden .und Stellen, äie Träger, off ehtUcher Belange sind,
hat der Bebauungsplan.entwurf..zürS'teellüngnähme yörgelegeh..
, Rechts^runälagen. ;.. . ; • - . .
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Bundesbaugesetz vom 23. Juni '1960. (SGB1.. l S. 5^1/GVB1...S. 667).,
zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. ^Mäi 1^75 (BGB1.. I S^ 1Ö57/
GVB1. S. 1230) "in. Verbindung mit .der.Baynutzungsverordnüng^.in
der Fassung vom 26.; Noveinber 1968 .(B&Bl. 'I S. T237Y,1 berichtigt
BGBl. 1969~'I S. 11/GVB1.. S. 1676, benchti.g-t; GyBl. \1969: S..., 142);
Gesetz zur Ausführung des BundeiSbäuge-setzes vom 21. Oktober 1960
(GVBI. S. 1080), zuletzt ^ändert, äurch Qesetz vom. 9,.. Mal. 1.972
(GVB1. S.'384').'.";.', • ; ~ '.; . ; • \ •—••••: ', ,.-:.^;.' :, ',,, ,'
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Haushaltsmaßiffe .AüSwi.r^ungen ^ , . ., ' .^; ^ \ ^ ' ^ ' ,„
a) Auswirkungen auf Einnal-men1 imd Mj.s^aben ' ^ "'.,'^ rJ '•- ;-;

Einnahmen: keine' ' ,
;c-

Aus.Kaü.en: für Grunäerw^rT:): .unä
Straßenausbau

'-..

W. ~^'Ü;?4 000 DM

Für die Anlegung eines TLanmel-»
p3a tzes Rothenburgstraße Ec^e :,,;^--
Grunewaldstraße sind für '\976
in. den Entwürfen der ;Investi-.

/

,'i. •-^::;. •".' :..;•..;'.. f;.".-:'.'

~. /;.;: rä,tionsplanung 1976 - 1980 unter: ;'-,,
4204 - 71010 . : :..:•'
vorgesehen.. , ^ . .. '. . ., . . ;. .- .../..,.

;1^)-OÜÜ DM

b) Persbnalwirtschaf fliehe 'Auswlrküngeh; 'lceine

Aufgestellt:
Berlin-Steglitz,, den 29. Januar.1976;
-Bezi.r-ksamt. Steglitz von • Beiplatl" ^: -- v'-
Abteilung Bauwesen . ;.....; ;;: ;;:;•;;.. •.~'
- Stadtplanung samt -
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Die Begründung hat mit dem Bebauungsplan XII-225 vom
29. Januar 1976 gemäß § 2 Abs. 6 des Bundesbau.gesetzes
in der Zeit vom 20. April 1976 bis einschließlich 20.Mai 1976
öffentlich ausgelegen.

Berlin-Steglifcz,/den ?A. Mai 1976
Bezirksamt Steg/itz von Berlin
Abt. Bauwesen / Staj^tpJ-anungsamt -
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